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Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

Stuben ring 1 

1010 Wien 

Ärztegesetz-Novelle 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

R 
-

H 
Rechnungshof 
Österreich 
Unabhängig und objektiv für Sie. 

Wien, 7. November 2018 

GZ 300.479/012-Pl-3/18 

der Rechnungshof (RH) dankt für die mit Schreiben vom 9. Oktober 2018, GZ: BMASGK-92101/0020-

IX/ A/3/2018, übermittelten im Betreff genannten Entwürfe und nimmt hiezu aus der Sicht der Rech­

nungs- und Gebarungskontrolle wie folgt Stellung: 

1 Allgemeine Anmerkungen 

1.1 Ärzteausbildung 

Im Zusammenhang mit der gegenständlichen Begutachtung weist der RH erneut auf seine mit Schreiben 

vom 25. August 2014, GZ 300.479/01O-2B1/14, zum damaligen Entwurf einer Novelle des Ärztegeset­

zes 1998 sowie mit Schreiben vom 21. April 2015, GZ 300.951/008-2B1/15, zum damaligen Entwurf einer 

Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015, übermittelten umfassenden Stellungnahmen hin. Auch im 

Bericht des RH "Ärzteausbildung" (Reihe Bund 2015/9) wurde auf diese Stellungnahmen Bezug genom­

men. 

In der Stellungnahme des RH vom 8. September 2016, GZ 300.479/011-2B1/16, zur Ärztegesetz-Novelle, 

BGBI. I Nr. 25/2017, wies der RH u.a. darauf hin, dass eine Reihe seiner Empfehlungen bzw. Anmerkungen 

nicht berücksichtigt wurde. Dadurch fehlten nach wie vor (ausreichende) rechtliche Festlegungen bzw. De­

finitionen zur Ärzteausbildung, bspw. betreffend: Qualitätssicherungsvorgaben auch für die Basisausbil­

dung, Regelungen betreffend die Finanzierung der verpflichtenden Lehrpraxisl, Definition der ausbildungs­

relevanten Aufgaben, Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten des Ärztlichen Leiters und des Ausbil­

dungsverantwortlichen, Definition des Ausbildungskonzepts, genauere Definition des Ausbildungsplans, 

Rotationskonzept als Anerkennungsvoraussetzung für eine Ausbildungsstätte sowie Durchführung einer 

umfassenden Evaluierung der gesamten Neugestaltung der Ärzteausbildung. 

1 Laut Medienberichten Einigung zwischen BMASGK, Hauptverband und Länder im Februar 2018 erfolgt. 
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Ebenso wies der RH in seiner Stellungnahme vom 8. September 2016 auf seine Empfehlung an das dama­

lige BMGF im eingangs zitierten Bericht "Ärzteausbildung" (TZ 9) hinsichtlich des § 196 Ärztegesetz 1998 

hin, wonach betreffend die Anzahl an Ausbildungsstellen für Ärzte für Allgemeinmedizin im Interesse der 

nachhaltigen Versorgungssicherheit, raschestmöglich konkrete Vorgaben zu erlassen wären und auf die 

Entwicklung geeigneter Kennzahlen hinzuwirken wäre. 

Der RH nimmt das gegenständliche Begutachtungsverfahren zum Anlass, erneut auf seine abgegebenen 

Empfehlungen bzw. Anregungen (die oben angeführten Punkte sind dabei nur eine beispielhafte Aufzäh­

lung) hinzuweisen, weil diese aus seiner Sicht für eine bundesweit einheitliche und qualitätsgesicherte 

Ärzteausbildung von wesentlicher Bedeutung sind 

1.2 Weitere grundsätzliche Anmerkungen 

Auch die weiteren in der zitierten Stellungnahme des RH vom 8. September 2016 angeführten Anregun­

gen bzw. Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen des damaligen Entwurfs (Punkt 2. der RH-Stellung­

nahme) werden seitens des RH weiterhin aufrechterhalten. Diese betrafen fehlende Sanktionen bei Ver­

letzung von Mitteilungspflichten (§§ 9 Abs. 6 und 10 Abs. 8 des Ärztegesetzes 1998), § 15 des Ärztegeset­

zes 1998 (siehe dazu Punkt 2.3 unten), die Veröffentlichung von Ärzte-Daten (§ 27 Abs. 1 des Ärztegeset­

zes 1998) und die Nicht-Haftung der Österreichischen Ärztekammer für unvollständige oder unrichtige 

Daten (§ 117d Abs. 5 des Ärztegesetzes 1998). 

2 Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs 

2.1 Zu § 2 Abs. 2 und § 199 Abs. 1 des Entwurfs - Der Beruf des Arztes; Strafbestimmungen 

§ 2 Abs. 2 des Entwurfs sieht nunmehr vor, dass von der ärztlichen Tätigkeit auch "komplementär- und 

alternativmedizinische Heilverfahren" umfasst sein sollen; § 199 Abs. 1 sieht u.a. ergänzend eine Verwal­

tungsstrafbestimmung für eine nicht auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen begründete Tätig­

keit gemäß § 2 Abs. 12 Z 1 bis 8 vor. 

In den Materialien zu diesem Vorhaben wird u.a. darauf hingewiesen, dass dringlicher gesundheitspoliti­

scher Handlungsbedarf im Sinne des Patientinnen- und Patientenschutzes aufgrund der aktuellen höchst­

gerichtlichen Judikatur zur Abgrenzung des Ärztevorbehalts bestehe. Die Ausübung von Alternativmedizin 

soll gesetzlich als Teil des Arztberufes definiert werden, um sie Personen ohne ärztliche Ausbildung - also 

Nichtmedizinern - künftig verbieten zu können. Die Erläuterungen gehen davon aus, dass auf diese Weise 

unprofessionelle heilkundliche Angebote bis hin zur "Kurpfuscherei" besser verhindert werden könnten. 

Der RH weist hinsichtlich der legistischen Umsetzung der geplanten Maßnahme auf einen Widerspruch 

hin, der durch die Verwendung des Wortes "einschließlich" entsteht. § 2 Abs. 2 des Ärztegesetzes 1998 

stellt bei der ärztlichen Tätigkeit nämlich auf medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse ab. Dadurch 

kann sie per Definition aber keine komplementär- oder alternativmedizinischen Heilverfahren 

2 Der RH weist auf ein redaktionelles Versehen hin, da statt Abs. 1 an dieser Stelle Abs. 2 anzuführen wäre. 
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"einschließen", da das Abgrenzungsmerkmal zur Schulmedizin gerade der Mangel an ausreichender wis­

senschaftlicher Evidenz dieser Methoden ist. 

2.2 Zu § 3 Abs. 3 sowie § 40 Abs. 4 und 5 des Entwurfs - Der Beruf des Arztes; NotärztinjNotarzt 

§ 3 Abs. 3 des Entwurfs nennt im Hinblick auf das zulässige Tätigwerden von Turnusärztinnen bzw. Turnus­

ärzten u.a. "Organisationseinheiten an Krankenanstalten, an die organisierte Notarztdienste angebun­

den sind" und bezieht sich dabei auf § 40 Abs. 4 des Entwurfs. 

Weiters sieht § 3 Abs. 3 des Entwurfs vor, dass unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 5 die Anleitung 

und Aufsicht über TurnusärztinnenjTurnusärzte, die an "Einsätzen im Rahmen krankenanstaltenange­

bundener organisierter Notarztdienste teilnehmen" entfallen. 

Weder §§ 3 Abs. 3 bzw. 40 Abs. 4 und Abs. 5 des Entwurfs noch die bezughabenden Erläuterungen defi­

nieren, was unter "Organisationseinheiten an Krankenanstalten, an die organisierte Notarztdienste ange­

bunden sind" bzw. "Einsätzen im Rahmen krankenanstaltenangebundener organisierter Notarztdienste" 

konkret zu verstehen ist. 

Der RH regt an, eine entsprechende KlarsteIlung vorzunehmen. 

2.3 Zu 15 Abs. 1 des Entwurfs - Diplome und Bescheinigungen 

§ 15 Abs. 1 des Entwurfs sieht vor, dass Personen auf Verlangen der Österreichischen Ärztekammer das 

Diplom zur Einziehung unverzüglich zu übermitteln haben, sofern hervorkommt, dass eine für die Ausstel­

lung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat oder die Ausstellung erschlichen 

wurde. Im Unterschied zum geltenden § 15 Abs. 5 des Ärztegesetzes 1998 sieht der vorliegende Entwurf 

für § 15 Abs. 1 keine Strafbestimmung für den Fall des Zuwiderhandelns vor (siehe dazu § 199 des Ent­

wurfs). 

Bereits in seiner zitierten Stellungnahme vom 8. September 2016 wies der RH auf das Fehlen einer Straf­

bestimmung hin. Weiters führte er hiezu aus, dass mangels entsprechender Erläuterungen nicht ausrei­

chend klargestellt war, warum die Übermittlung des Diploms zwingend ein Verlangen der Österreichi­

schen Ärztekammer voraussetzt. Gleiches galt im Übrigen auch für den geltenden § 15 Abs. 5 des Ärztege­

setzes 1998 (Rückübermittlung im Fall der Untersagung der Berufsausübung und des Erlöschens der Be­

rufsberechtigung), auf den die Erläuterungen ebenfalls Bezug nahmen. 

Der RH regte daher in seiner Stellungnahme vom 8. September 2016 ergänzende Erläuterungen bzw. ein 

Überdenken der Formulierung ("auf Verlangen der Österreichischen Ärztekammer") in den beiden Bestim­

mungen sowie eine entsprechende Ergänzung der Strafbestimmungen an. Da diese Anregungen bisher 

nicht berücksichtigt wurden, werden diese weiterhin aufrechterhalten. 
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2.4 Zu § 40 Abs. 2 des Entwurfs - Notärztin/Notarzt 
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§ 40 Abs. 2 des Entwurfs regelt u.a. die zu erwerbenden klinischen notärztlichen Kompetenzen; neurologi­

sche Kompetenzen sind dabei nicht vorgesehen. 

In seinem Bericht "Erstversorgung im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, im Klinikum Wels-Grieskir­

chen sowie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried" (u.a. Reihe Bund 2016/12, TZ 15) stellte 

der RH u.a. fest, dass Notaufnahmen auch mit vielen neurologischen Fällen befasst waren und der Öster­

reichische Strukturplan Gesundheit für Ärzte in Notaufnahmen u.a. ein Notarztdiplom als Qualifikationser­

fordernis festlegte. 

Der RH regt in diesem Zusammenhang an, die geplanten im Rahmen einer Notarztausbildung zu erwer­

benden Kompetenzen auf ihre Vollständigkeit und Aktualität hin zu überprüfen und dabei etwa auch den 

Bereich der Neurologie mit zu berücksichtigen. 

2.5 Zu § 40a des Entwurfs - Leitende Notärztin/Leitender Notarzt 

Der bisherige § 40 Abs. 9 des Ärztegesetzes 1998 sieht eine Weisungsbefugnis des Leitenden Notarztes 

gegenüber den am Einsatz beteiligen Ärzten und Sanitätspersonen vor. 

Aus den Erläuterungen geht nicht hervor, warum diese Weisungsbefugnis nun nicht mehr vorgesehen ist. 

Es sollte aus Sicht des RH eine KlarsteIlung bzw. ein Überdenken des Fehlens dieser Bestimmung vorge­

nommen werden. 

3 Zu den finanziellen Auswirkungen des Entwurfs 

Die Erläuterungen zur wirkungsorientierten Folgenabschätzung weisen jährliche Mehrkosten in der Höhe 

von 1,63 Mio. EUR für die Jahre 2019 bis 2022 aus. 

Der Berechnung liegt u.a. die Schätzung "eines jährlichen Bedarfs an neu zu qualifizierenden Notärztinnen 

bzw. Notärzten auf 375 Personen" zugrunde. Mangels näherer Angaben ist jedoch nicht nachvollziehbar, 

welche Daten bzw. Annahmen dieser Schätzung zugrunde liegen. Darüber hinaus ist nicht klar, ob diese 

375 neu zu qualifizierenden Notärztinnen bzw. Notärzte die jährlichen Abgänge ausgleichen sollen oder 

zusätzlich zu der bereits ausgebildeten Zahl an Notärztinnen bzw. Notärzten benötigt werden. Wäre Letz­

teres der Fall, wären weitere Mehraufwendungen dadurch wahrscheinlich, dass diese zusätzlichen Not­

ärztinnen bzw. Notärzte auch die regelmäßigen Fortbildungen (§ 40 Abs. 7 des Entwurfs) absolvieren 

müssten. 

Da die Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen diesbezüglich keine näheren Ausführungen enthal­

ten, entsprechen sie daher insofern nicht den Anforderungen des § 17 BHG 2013 und der hiezu ergange­

nen Verordnung der Bundesministerin für Finanzen - WFA-FinAV, BGB!. 11 Nr. 490/2012 i.d.g.F. 
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Je eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates und dem Bundes­

ministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Präsidentin: 

Dr. Margit Kraker 

3 Beilagen 
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Bundcsministerium für Gcsundheit 
Radetzkystraße 2 
1031 Wicn 

Ärztegesetz-Novelle  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

R 
-

H 
Der 
Rechnungshof 

Unabhängig. Objektiv. Wirksam. 

IlrttUpl':>lII111"'ll,11{l' ? 
A 1011 Wil'll 
!lw,tI,1{ h 71,0 

1,,1 , (11 /11 /1 11 
11'1 I (I) /11 (g ;,n, 
"ff'f (>((l111'111I1III\'1\IInl qv 11 

Wirn. 25. AUSlIsl 2014 

GZ JOO,479/010·2IJ1/14 

der Rechnungshof (RH) dankt für den mit Schreiben vom 25. Juli 20 1 4, 
GZ, BMG-92 1  0 1 /0008-11/ /\/3/2014, übermil lelten, in Betreff genannten Ent wurf und 
nimmt im Rahmcn des l3egutachtungsvcrrahrens aus der Sicht der Rcchnungs- und 
Gebarungskontrollc wie  folgt Stel lung: 

1. Allgemein 

Mit  dem vorl iegenden Entwurf soll das Zicl verfolgt werden, di(' postpromotioncl le 
Ärzteausbildung umfassend im Sinne einer modernen und llual itiitsgcsicherten Ausbil­
dung zu crneuern, Ulll den zcitgelll�ßen ulllfangreichen Anforderungcn des heutigen 
Stands der Wissenschaft und dcm Bedarf an bcstmögl iehcr Palicntenversorgung zu 
bcrücksicht igen, 

Der RII begrüßt diese Ziele grundsätzlich, merkt a l lcrdings an, dass als konkrcte Ent­
scheidungsgrund lage für dicse umfassende lind gcsundheitspol i t i sch wesent liche Neu­
gestaltung zwar nie Vorschläge der beim Bundesministerium für Gesundheit einge­
richteten Aushi ldungskommission' genannt werdcn, dic wcsent l ichcn Elemente dieser 
Vorschl iige jedoch nicht näher ausgeführt wcrden. Daher wird aus Sicht des RH nicht 
nachvollzichhar dargelegt, auf wclchen LJrundlagen die Neugestaltung basiert und 
warum gcrade dic im Entwurf enthaltcncn Maßnahmen eine moderne und bedarl's­
gcrechte Ärzteaushi ldung auch vor delll l Iintergrund der Etablierung des Pri mary 
Heal th  eare Model ls  sicherstl'ilen können. 

I gl'lH;ifI AniJ..d 44 der Vl'rdnh'1I"lItlg gl'lIliill Art. 15;1 B VG lihcr die Organi:-.alioll und I in;IIlt.i�'rllll� (h':-. 
G{'�unclllt'ilswl''!'l'ns, BGB!. I NI'. 105/2:008 LtU. BGBI. I Nr. 191)12011 
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Eine- solche umfassende- Neugestaltung der Ärzteausbildung bedarf einer ange-messenen 
Vorbere-itung, zahlreiche diesbezügliche Herausforderungen werden im Entwurf jedoch 
nicht ausreiclH'nd thematisieli. 

I:kispielsweise ist �uf die Nl'uddinition der Ausbildungsstätte für die Ärzll'öusbildung, 
insbesondere aber dit' Festlcgung ncue-r Anerkennungsvoraussetzungen und die damit 
verbund('lwn zahlreichen /\ncrkcnnungsvcrfahrcn für L('hrpraxrn und Ausbildungs­
slättcn (derzeit deutlich über 1.000 Ausbildungsstätlen) hinzuweisen. So sollen diese 
Verfahren laut Entwurf zwischen dem Inkrafttreten der neuen Regelungen am 
I .  Jänner 2015 und dem für den Beginn der neuen Ausbildung vorgese-henen I .  Juli 
2015 von der dafür zuständigen Österreich ischen Ärltekammer (ÖÄK) glrirhzcitig 
abgewickelt werden. Wie diese den damit verbundenen Verwaltungsaufw,md in derart 
kurzn Frist bewältigen soll, lässt der Entwurf offe-n. Aus Sicht drs RII besteht d�s 
Risiko, dass die Anerkennungsvl'ffahrl'n untrr diese-m Zeitdruck auf eine schndie 
Prüfung formaler Kriterien reduziel1 werden, v.a. wenn die ErWutcrungl'n an anclt'rn 
Stelle von einn durchschnittlichen Bearheitungsdauer eines Antrages von sechs 
Monaten sprechen. 

AUl'h für die Ausbildungsstättl'n sdbst ist im Hinblick auf die erforderlichen organi­
satorischen und inhaltlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neugl'staltung 
der Ärzteausbildung ein hoher Zeitdruek zu l'lwarten. Diesbezüglich ist auch festzu­
haltcn, dass eine rechtzeitigl' Vorbl'f('itung der Anerkennungsanträge auf Seiten der 
Träger dlT Ausbildungsstätten nur dann möglich sein wird, wenn die dal'ür notwl'n­
digen Vl'rordnungcn des BMG (§ 24) und der ÖÄK' so rasch wie möglich erlassen 
werden. 

Wl'iters werden zahlrddll' Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem iilJl'rgang von 

dnem alten zu einem ncuen Ausbildungssystem ergeben (z.B. parallele Ausbildung 
oder Wechsel zwischen den heiden Systcml'n) weder ausdliicklich geregelt noch in den 
t'r1äutemden Bemerkungen angesprochen. Auch werden etwa in der Ühergangsphase 
möglichl'fwcise entstehende Engpässe an Ausbildungsplätzen und damit verbundene 
Slch- odn Wartezeiten z.B. im Zusammrnhang mit der verpOichte-llden Lehrpraxis 
oder den aufrinander aulbauenden Ausbildungsteilen (z.B. l'ür Fach�irzte: ßasisaus­
bildung, Sonderfadl-G rundausbildullg und Sonderfach-Sl'hwerpunktausbildung) nicht 
thema tisiert. 

Vor diesem Hintergrund ist daher aus der Sieht des RH d;lT<luf hinzuweisen, dass ncbcn 
dem "tIl)(I/JI·tldigPI1 ÜbergollgsrC'('lIt im Zlisammcl1l1ollg mit der Allcrkelll1lmg 1111/1 Aus­
bildullgssliil/ell" auch weitere wesentliche Teile der inh<lltlichen Neugestaltung der 

J Vt'runlnung uhn t!ll'('llo"ll'll!chtll Kl�nrJlI1I!>�t, l;rlilhrulIKcn und h'rugkl.'lIcll 111 (kr Au�tJlhlun).{ I.um AI71 tur 
AII�t.:T1lcillmt'dizil1 und I.um F;u"har71 
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Ärzteausbildung in Zukunft gemäß § 24 in dt'r Verordnung des BMG geregelt werden 
sollen und damit dem parlamentarischen Prozess cntzogt'n werden; dit's betrifft vor 

allem die abschließendt, Festlcgung der einzelnen Fachgebiete, in denen die Ausbil­
dung ZUIII Arzt für Allgemeinmedizin errolgen soll oder die konkrete Ausgestaltung 
der neunmonatigen Basisausbildung. Da der Entwurr somit sdbst grundsätzliche 
Inhalte der Neuregeiung der Ärzteausbildung nicht cnthält, sondl'rn diese der Aus­
gestaltung der Vl'rordnung überlässt, kann der Entwurf aus der Sicht der Rl't'hnungs­
und Gebarungskontrolle nicht abschließend beurteilt werden. 

Was die "tedlllisch-inhaltliche" Ausgt'staltung anhelangt, lassl'n der Entwurr bzw. die 

erläutermkn Bemerkungen viele Fragen orfl'n, So werden bspw, dil' sachlichen Gliinde 
für zahlrl'iche Neuregelungrn (z,B. Basisausbilchlllg ohn(' Qualiti-itssi("herung, Wegfall 

der neunmonatigcll Basisausbildung bei mallchen - nicht genannten - SOIl(!t:rnkhcrn 

oder unters(·hit'dliche Wochendienstzeiten in Krankenanstalten und Ll'hrpraxen) nicht 
näher erläutert (siehe dazu auch Pkt. 3.). 

Vor dl'Jll Jlintergrund der umfassl'nden Nt'ugestaltung dlT Ärztl',lusbildung ist ktztlich 
für dt'n RII schließlich nicht nadlVollziehbar, warum nur die Vl'l1lnichtende Absulvie­

rung eines Teils der Ausbildung in Lehr(gruppen)prilx('n ('valuiert werd('n soll (§ 235 
Abs. 9 cks Entwurfes), nicht aher di(' Auswirkllng('n dn gesamt.en N\'uerungen der 

Ärzte-Aushildung. Diesbezüglich wird auch aur die im Vorblatt angesprochene lntl'rne 
Evaluierung im Jahr 2020 hingewiesen. Aus Sicht des RH sind dir bl'idl'n darin 
ft'stgclegten ..Indikatoren" (Änderung der Anzahl der Ausbildungseinrichtunfll'n ulld 
der Ausbildungs�rztd jedenfalls nicht ausreichend, um die Erreichung der gesetzten 
Zic'!l' f('ststellen zu könnt'n. 

2, Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

2.1 Zu § 7 des Entwurfes - Ausbildung zum Arzt für 

Allgemeinmedizin 

Der Entwurf sieht eine Neufassung des § 7 Ärztl'G 1998 vor, (kr Art und Umf:lIlg der 
postpromotionellen Aushildunfl zum Arzt für Allgrmeinl11edizin regelI. Kernstücke der 
NL'ufassung sind die Tl'ilung der Ausbildung in eine mindestens Ill'unmonatige ßasis­
ausbildung und die darauf aulbaucmlr praktische Aushildung zum Arzt für Allgemein ­

medizin sowie die Einführullg einer vnpnichlrndl'n Aushildung in einrr I.ehrpraxis im 
niedergelassenen Herl'il"h. 

Für dt'lI RH ist die angcstrebtl' Vcrbt'sserung dn Qualität der alJgemeinmedizinisehell 
Ausbildung allein durch die vorgesehrnr stufenweise Vrrlängerung von derzrit 
mindestens "Hi Monat(,11 auf langfristig mind(',l('ns 48 Monall' nichi nachvollziehbar 
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dargestrllt. Dies insbesondere deshalb, als die konkrete Ausgestaltung der Inh<'llte 
dies(>r allgemeinmrdizinischen Ausbildung nicht im Entwurf seihst, sondern erst in der 
Verordnung des BMG gemäß § 24 erfolgen soll. 

Oarüher hinaus stl'ill sich mangels Kenntnis der in der längefl'n Aushildungs7.�'it 7.U 

vermittelnden Ausbildungsinhalte die Frage, ob allein die V�'rlängerung der Ausbil­
dung um letz.tlich ein Jahr die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin nicht sogar 

weniger attraktiv machen und den I'achber!'ieh Allgemeinmedizin dadurch schwächen 
könnte, 

Bezüglich der neunmonatigen ßasisausbildung sprl'ch�'n die Materialien auch vom Ziel 
der Bl'f<ihigullg, die 15 häufigstl'n Krankheiten diagnostizieren und !'incr wl'itnen 
Behandlung zuführen zu können. Diese Krankheiten werden allerdings nicht konkret 
ausgeführt, beispielhaft genannt wenkn lediglich Hcrz-Kreislauferkrankungen, Depres­
sionsstörungen, cerebrovasculäre Erkrankungen. Alzheimer/Demcnz und Diabetes, 

Zu § 7 Abs. 4 des Entwurfes, dn die verpflichtende Absolvil'rung eines Tl'ils der 
Ausbildung in einer Lehrpraxis vorsieht, merkt der RH Folgend�'s an: 

• Die Absolvierung der Lehrpraxis soll gemäß dem Wortlaut ( .. Zuletzt") der Bestim­
mung sowie den Erläuterungen zulolge nur am Ende der Ausbildung möglich sein. 
Da die Gründe für diese zeitliche Festlegung nicht ausreichend dargelegt werden, 
könnte eine flexiblere Regelung - sofern eine solche aus fachlicher Sicht vertretbar 
ist - zwel'km�ßig sein. 

• Ziel der vorgrsehl'm'n Ll'hrpraxis ist laut Vorblatt u.a., einen Einblick in die 
gelehte Pr<lxis (kr niedl'Tgl'iassenl'n Ärzte zu biell'n .  

I m  Rahmen der stufenwcisen Verlängerung der scchsmonaiigen Lrhrpraxis um 
zweimal drei Monate (zuerst nach sieben Jahren nach Inkrafttret('n und dann nach 
weiteren fünf Jahren - siehe § 235 Abs. 8 des Entwurfes) kann ein Teil der über 

dil' ursprünglich verpflichtenden sechs Monate hinausgehendrn Zrit jedoch wieder 
in Krankenanstalten (Ambulanzen und I.ehrambulatoril'n) absolviert werden. 
Damit wird das auch in dl'n Erliiu1l'rungen genannte grundSätzliche Zid der I.dlT­
praxis wiedrr abgesdlwiicht. 

• Obwohl dl'T Enlwurf nunmehr eine vl'l'pflichll'lllk Absolvil'rung dlT Ll'ilrpraxis 

vorsicht, regrlt er nirht die Umsetzung dieser Verpflichtung, sondrTll ül1l'rant­
wortet die Organisation und Durchführung ohne weitere Vorgaben der Öii.K 
gemeinsam mit der AusbildungskolllJ1lission. 
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• Darübl'r hinaus trim der Entwurf keine Rcgdung betreffend die Finanzierung der 
Lehrpraxis. Der RH verweist in diesem Zusammenhang auf das Pilotprojekt in 
Vorarlberg, dass eine Regelung über die Teilung der Kostentragung dieser Lehr­
praxis zwischen den Beteiligtl'n (l'twa Land, Rund, SozialvCTsicherungsträger und 
Lehrpraxisinhaber) getroffl'll hat. 

2.2 Zu den § §  9 und 10 des Entwurfes - Ausbitdungsstätten 

Die zi!. Bestimmungen regeln die Anerkennung von Ausbildungsstätten für dil' 
Ausbildung zum Arzt für Allgemcinnll'dizin bzw. zum Facharzt. 

Zu § 9 Ahs. 1 und § 10 Abs. 1 des Entwurfes wäre anzumerken, dass - im Unterschied 
zur weiteren Ausbildung zum Allgemeinmediziner hzw. zum ral"harzt - für die in den 
ersten neun Monaten stattfindende Basisausbildung kein Anerkennungsvnfahren und 
damit aueh kein .. RezertifiziC'rungsverfahren" (siehe § 9 Abs. 5 bzw. § 10 Abs. ß dl's 
Entwurf,'s, worin die Anerkennung auf sil'bl'n Jahre befristet wird) vorgeschl'n ist. Aus 
Sicht (ks RII wäre es jedenfalls lTfordcrlich, unabhängig von der ex-lege Anl'rkennung 
als Ausbildungsställe auch hinsichtlkh der Basis,wshildung hinrl'ir!wnde Vorgaben 
zur Sich{'rstdlung der zu erreichendl'n Ausbildllngsqualität vorzusehen. 

Zu dC'n für die Ausbildungsställen zum Allgemeinmediziner bzw. I'acharzt vorge­
sehl'nen konkreten Anerkl'nnungserfordernissen ist I'olgendes anzumerken: 

• 

• 

Das neue mit § 9 Abs. 3 Z 5 und § 10 Abs. 3 7. 5 des Entwurfes eingrf"ühne An�r­
h'nnungserfordernis der Wahrnehmung des mitverantwortlichen Tiiti/lkl'its­
bereichsJ durch den diplomierten Plh·grdil·nst ist aus Sicht des RH im Interrsse der 
Ausbildungsqualität positiv zu hrurteilen. 

Das Erfordernis eines schriftlichen Ausbildungskonzepts in § 9 Ahs. 3 Z G und 
§ 10 Abs. 3 Z 6 des Entwurfes sieht der RH im Interesse der Ausbildungsqualität 
ehenfälls positiv_ Erg�nzend wären jrdoch zu ckfinicren, was ein Ausbildungs­
konzcpt konkret hein halten soll und rine Abgrenzung wm Ausbildungsplan (§ 1 1  
Abs. 2 dl"s Entwurfes) und zum Ausbildungshuch (skhe § 26 Abs. 3 Ärztl"G 1998) 
vorzunehmen. Weiters sollte das Ausbildungskonz\'pt die Vermittlung der 
Lerninhalte eher festkgl'n, als dokumentieren. 

In di\'sl'lll Zusammenhang ist aus Sicht \ks RH auch der Ausbildungsplan positiv 
zu beuneilen. eine konkrel\' Definition seiner Inhalte sollte jedoch erfolgen. So 
sprechen ctwa die erläuternden Bemerkungen von einem Aushildungsplan übt'[ die 

I vgl. § 15 Ah�. S Gl'MIIHlhl'its- uml Krankl·nplkg'(·gl·�·I/. 
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• 

gesamte Dauer der Ausbildung, lassen aber offen, was damit konkret gemeint ist. 
Auch ob die (verpniehtcnde) Lehrpraxis ebenfalls vom Ausbildungsplan umfasst 
sein soll, ist unklar. 

Ergänzend weist der RH darauf hin, dass Träger, dil' bestimmte ausbildungsre­
levante Fachbereiche nicht vorhalten bzw. von Ausbildungsstätten, die nur dnl' 
Teilanerkennung besitzen, aus Sicht des RH einen solchen Ausbildungsplan für die 
gesamlc Ausbildungszeit nur dann vorlegen könnten, Wl'nn zuvor sämtliche 
Rotationen organisiert und geregelt sind; das gilt aueh für dito I-{cJllanten Pilieht­
rotationen. Vor diesem Hintnl-{rund wän' es aus Sicht des RH zweckmäßig, das 
Vorliegen eines Rotationskonzepts als Ancrh'nnungsvoraussetzung zu definieren. 

Auch § 10 Abs. 5 dl'S Entwurfes lässt bestimmte Unklarheiten nkl'nncn. So geht wedl'r 
aus dem Entwurf noch aus den erläuternden Bemerkungen hervor, 

• wie viele Facharzt-VZÄ konkrl't pro Ausbildungsstdle vorhanden sein müssen und 

• ob .der mit der 1II1111illrllJan'll Al1leitung ulld Auf�iclll der TUrIlusärzle lJ�tr(llIrc 

Fl1c1ll1rzf" mit dem in § 11 Abs. 4 des Entwurfes genannten facharzt gleichzu­
setzen ist. Warum der im defLeit gültigen § 10 Alls. 4 enthaltene Verweis auf § 10 
Ahs. 2 Z 2 zwl'iter Jlalbsatz (im vorliegenden Entwurf § 10 Ahs. 1 Z 1 letzter Halb­
satz) l'ntfallen soll, wird nicht erläutert. 

Zur Sicherung der Ausbildungsqualität sollte die .. Kann-Bestimmung" in § IU Abs. 6 

ktzter Satz des Entwurfes üherdacht wenil'n und die l'frorderlichcll Begleitmallnahmen 
jedenfalls festgelegt werden. 

Posit iv ist aus (kr Sirht d('5 RII im Sinne der Qualitätssicherung die mit den neuen § 9 
Ahs. 5 und § 10 Abs. 8 t'ingcfühl1e Befristung der Anerkt'nnung als Ausbildungsstiitte 
zu heurteilrn. 

Zu den § 9 Abs. 7 und § 10 Abs. 9 des Entwurfes ist hingegen kritisch anzumerken, 
dass daraus nicht hervorgeht, wi(> die ÖÄK von den zu einer Zurücknahme oder 
Einschränkung führenden llmständl'n erfahren soll. § 11 Abs. b s ieht zwar eine Pflicht 

des Trägers dn Ausbildungsställe vor, r)l'n Wt'gfall von Anerkennungsvoraussetzungl'1l 
l)('kanntz.ugeb('n, eint' Verletzung dieser Pilicht bleibt laut vorliegendem Entwurf aber 
ohne Sanktionen. 

77/SN-86/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 11 von 28

www.parlament.gv.at



GZ 300.479/010-281/14 Seite 7 / 12 

2.3 Zu § 11 des Entwurfes - Wahrung der Ausbildungsqualität 

In § 11 Abs. 1 des Entwurfes wird im Unterschied zu den Vorgängerregelungen [§ 9 
und § 10 ÄrzteG 1 998) der Ärztliche Direktor nicht mehr ausdrücklich erwähnt. Da für 
den ärztlichen Dienst einer Krankenanstalt deren ärztliclll'r Leiter [als vom Träger 
bestelltes Leitungsorgan) verantwortlich [vgl. !i 7 Abs. I KAKuG), und damit auch für 
die Organisation der Ausbildung zuständig ist, wären aus Sicht des RH die diesbe­
züglichen Aufgaben und Verantwortlichkt'iten im Zusammenhang mit der Ausbildung 
klar festzulegen. Dies vor dem Hintergrund, dass in Zukunft bspw. vemlehn Tcilaner­
kennungen von Ausbildungsstätten ausgesprochen werden könnten und in m<ln,'hen 
Sondcrfachem Pflichtrotationen vorgesl'lll-n w<:rd<:n können und damit dem Ärztlichen 
Direktor eine noch größere Ikd('utung zukommen wird. 

Die in § 11 Abs. 3 des Entwurfes genannten Rollen und Aufgabl'n der Leiter d<'r 
Ausbildungsstätte und der Leiter der Abteilung oder Organisationseinheit für dk 
ßasisausbildung 50lltl'n - abgesehen von der Lernfortschrittskontrolle - aus Gründen 
dn Qualitätssicherung ebenfalls gl'l1aun definkrt bzw. in den Erläutl'Tungen näher 
ausgeführt werden. 

Mit § 11 Ahs. 8 dritter Satz des Entwur!'es wird heahsichtigt, die bisherige �l'gclung, 
wonach 25 von 35 Wochenarbeitsstunden in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 
13:00 Uhr zu absolvieren sind, zugunsten der Möglil'hkeit einer besseren Einteilung 
der Ausbildungszl'itl'n entt:ll1en zu lassen. Vor dem Hintergrund der Prül'ungsl'f­
!'ahrung des �Ii gl'währleistet der im Entwur!' vorgeschlagene Wortlaut dies allerdings 
nicht, weil der überwiegende Teil des fachärztlichen Personals in Krankenanslalt.en in 
der Regel eben nur his zum frühen Nachmittag anwesend ist. Daher wäre eine 
umfassende Neukonzeption der Regelung zu prüfen, um das Ziel l'im'r flexiblereIl 
Einteilung der Ausbildungszeiten zu erreidl('ll. 

2.4 Zu § ] la des Entwurfes - Spezialisierung 

§ lla des Entwurfes soll bd �ki(hzeiti�em Entfall der vorll1ali�l'n Additivmehn eine 
über die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 7.um Facharzt eines 
Sonder!'aches hinausgclll'nde Vertic!'ung ermöglichen. 

Der RH weist darauf hin, dass Näheres über Dauer, Inhalt und Organisation der 

Spezialisierun�en von der ÖAK durch Verordnung im übertragenen Wirkun�sbl'rricll 
geregelt werden soll; damit wird ein weiterer wichtiger Teil der neuen Arzteausbildung 
dem parlamentarischen Prozess entzo�en. Zwar soll die Verordnungserlassung laut den 
erläuternden ßemerkun�<:n in enger Abstimmung mit dem ßMG er!'olgen, wi<' dil's 
grnau zu geschehen hat, wird abl'r offen gelassen. 
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2.5 Zu den §§ 12 und 12a des Entwurfes - Lehrpraxen und 

Lehrgruppenpraxen 

Seite 8 / 1 2 

Hinsichtlich des in § 12a Abs. 2 Z J des Entwurfes genannten AushildungsVl'rantwort­

lichen verweist der RH sinngemäß aur seine Ausführungen zu § I I Alls. J des Ent­

wurfes. Auch in § 12 (hier rehlt rler Begriff "Ausbildungsvrrantwortlichcr" überhaupt) 

wäre eine entsprcchl'lHk Definition der Aufgaben und Vcrantwortlichkeiten zw('Ck­

mäßig. 

Aus Gründen der Qualitätssicherung gelten die Ausführungen des RH zu den §§ 9 Aus. 
J Z 6 und 10 Abs. 3 Z. 6 für das in den §§ 12 Abs. 2 Z 4 und 12a Abs. 2 Z 5 des 

F.ntvlurfes vorgesehene Ausbildungskonzept hinsichtlich ('inn konkr('({'n Definition 

ebellfalls �illngl'mäß. 

2.6 Zu § 13 des Entwurfes - Lehrambulatorien 

Auch hier wird aus Sicht des RH - abgesehen von der Lcrnfortsl'hrittskontrullc - nicht 

genauer definiert bzw. näher ausgeführt, WäS unter der AusbildungsvtTantwortung 

konkn:l 7.U verstehen ist. Der RH verweist daher sinng<:mäß auf seiM Ausführungen zu 

§ 1l Abs. 3 des Entwurfes. 

Lehrambulatorien sollen näch der NOVl'lIierung in Zukunft die einzigen Ausbildungs­

stätten sein, von denl'n im Rahml'n der Anerkennung kein schriftliches Ausbildungs­

konzept vl'rlangt wird. Dirsl' Ausnahme ist für den RH vor allem auch unter (km 

Gesichtspunkt der Qualitätssicherung insofern Hieht nachvollzil'huar, als sowolli dem 

Arzt in Ausbildung ZUIll AllgcnH'inmedizincr als auch dem aus7.ubildt'nden I'acharzt 

die Tätigkeit in anerkannten Lehrambulatorien im Ausmilll von his zu zwölf Monaten 

auf seine Ausbildungsdauer angerechnet werden kann (siche § 7 und § !l Abs. 4 des 

Entwurfes). 

2.7 Zu § 196 des Entwurfes - Grundsatzbestimmung 

§ 1 96 Abs. I des Entwurfes sicht nunmehr vor, dass grundSätzlich in allen allgemeinen 

Krankenanstalten auf'je 15 syslt'matisierll' Iktten mindestens ein in Ausbildung 7.UI11 

Arzt für Allgemeinmcdizin stehender Artt zu ul'sch;iftigt'n ist. 

In den Erläuterungen wird dazu U.<I. ausgeführt, dass es sich dabei um eine .VOII 

1I IIcrkllIlllt eil A lIsbi Id 1I ngssrä flen lwd A IIsbi Idlll1gsslcI ICII U nab l1ii IIg ige A IIsbi Idlwgs­

möglichkeit" handle. 

77/SN-86/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 13 von 28

www.parlament.gv.at



GZ 300.479/010-28 1/14 Seite 9 / 1 2  

Dabei stellt sich aus Sicht des RH d i e  Frage, o h  K rankenanstalten, die ührr k eine i n  
einem Verfahren im Sinne der §§  ':) und 10 genehmigten Ausbildungsstät tcn verfUgen, 
diese Verp n ichtung nur im R�hmen der neunmonatigen Basisausbildung erfü l len 
müssen bzw. überh,lUpt können. Da näml ich die Entscheidung für den weiteren Berufs­
weg erst nach der Basisausbildung zu t rrfTen ist, muss der Arzt in der Basisausbildung 
noch krin "A rzt in / lUsbildullg Jiir A llgemein l11('dizin" (wir von § 1 96 Alls. 1 verlangt) 
selll. 

Andernfalls könnten durch diesr Bestimmung jedoch die qual itätssil'hernden An­
l'rkennungsvoraussetzungt'n (§§ 9 und 10) "außer Kraft" gesetzt werden (Erläute­
rungen : " ... von anerkannten A usbildungsslällcn und A u.sbildungs.l/ellcn lI,wb­

hängigr'n A usbildullgsmöglichkei/ . . .  ") . 

Die lTläuternden Bemerkungen mal:hcn wl'itns n icht kl�r, warum durch das festgelegtl' 
M i ndestkontingent an Ausbildungs-Ärzten, d ie  möglicherweise zum Teil nur  für die 
Basisausbildung beschäft igt wcnkn dürfen (siehe oben), die Aufrechterhaltung der 
ländl irhen u nd hausärttlichen Versorgung gewährlcistl'l  werden kann. Gll'irhzeitig 
stclkn d ie erläuternden Bemerkungen das vorgeschriebene Mindl'stkontingent ohne­
dies ganz grundsätzlich in Frage, wenn ausgeführt w i rd, dass auch hei den aktud lcn 
Entwicklungen entsprechenden modernen Vcrsorgungsst rukturclI und Ll'istungs­
spektren, die dllS hohl' Ausbildungsniveau ebenso garantieren, ein Unterschreiten des 
M indestkontingents gerechtfertigt sein kann. 

Keine I n fomlationen enthalten die erläuternden Belll l'rk ungl'n üb('rdies dazu, warum 
Ärzte in Ausbildung :/.lIm Facllartt in eilll'm Mangd f:Kh nirht mehr für dil' Erreichung 
des Mindestkont ingents angerechnet werden können sollen (sidll' Abs. 2 der derait 
gÜltigcn Bestimmung). 

Zusammenfassend h�1t der RH daher fest, dass der geplante § 196 und die d iesbe­
züglichen Erläuterungen writerer Ergänzungen im Sinne einer KlarsteIlung hl'dürfen. 

3. Weitere Anmerkungen 

Was die .. t echnisch- inhaltl ichc" Ausgestaltung betrifTt, verwdst der R H  darauf, dass 

der Entwurf und die Erläuterungen bei zahlreichen Neuregelungen die dafür maßgeb­
l ichen G ründe nicht ausreichl'nd rlllrslellen oder für di l' Umsetzung erforderliche 
Ausführungen fehlen. Beispil'lhaft wlTden Folgende angetührt : 

• N icht erläutnt wird etwa, Wllrum die Anrechenbarkcit von Tütigkciten in I.ehr­
praxen im Rllh mcn dlT allgemcinmedizinischen Ausbildung von dcrLt:it ll111x imal 
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• 

• 

• 

zwölf auf insgesamt maximal 1 8  Monate erhöht werden soll (§ 7 Abs . 4 des 
Entwurfes). 

Zu der i n  § 8 Abs. 1 des Entwurfes enthaltenen Ausnahmercgdu ng, wonach für 

best immte, i n  der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 des Entwurf'l's festzulegende 
Sondcrfiicher eine I3asisausbildung nicht notwend ig sei n  sol l ,  feh l t  ebenso ei ne 

Bl'grundung oder die Nennung von Beispielen. Dirs gi l t  auch für § 8 Abs. 3 des 
Entwurfes, wonal'h dl'r zust�ndigl: Bundesminister i n  manchen Sonderl'ächern eine 

Pil icht rotat ion vorsehen kan n. 

Gemäß !i 8 Abs. 4 des Entwurfes können in  der Ausbildung zum FaeharLl nur 
dann wenn es mit  der Erreichung des Ausbi ldungsz icles vereinbar is t ,  max imal 

zwölf Monate i n  anerkannten Lehrpraxen, I.ehrgruppenpraxcn und Lehrambula­

torien absolvint werden. Ocr Entwurf lässt al lerdings offen, wer über die Vt'rein­

barkrit dn Ausbi ldung i n  l' inn Lehrpraxis mit der Erreichung des Ausbi ldungs­

zieles entsche idet . 

Das Vorliegen einer krankenanstaltenrechtlichen Gl'l1l'hmigung der Abtei lung oder 
Organisationsl'in hl'it wird im Entwurf nicht Inehr ausdrücklich als Anerken nu ngs­

voraussetzung verlangt ; d ies findet in den nläu tcrnden Bemerkungen kl'ine Er­

wähnung. 

• Auch gehen d ie erläuternden Bemerkungen nicht darauf ,in, für wcl,he Sonder­
fädler die Mögl ichkei t  der Leitung der Ausbi ldullgsstät te du rch einen Absolventen 
['iner cntsprechenden naturw issenschaft l ichen Stucl i[,ll ril'htullg Ill'sidll'n sol l  (§ 10 

Alls. J Z t des Entwu rfes). 

• Die derzeit g('ltelllkn §§ t 2  Abs. 2 und 1 2a Abs. 2 ÄrzteG 1 998 sehen eine zumin­

dest dreijährige I3erufserfahrung des Lehrprax isi nhah['rs bzw. zuminckst eines 
Gesellschafters der Leh rgruppcnprax is i m  n iedergelassenen Ikreieh vor. Nunmehr 

soll  d i eses Erfordernis nur mehr für den Lehrpr<lx is inhaber gelten, ab('r für die 
LehrgruPPl'llpraxis entfal len;  begründet wird d ics in  dCll  Erläuterungen n icht.  

• Die Erläuterungen zu § 1 2  Abs. 5 und § 1 2a Abs. 4 des Ent wurf'es enthalten keine 
Ausführungen darüber, aus welchen G ründen d ie Allsb i ldl lng in I .chr(gruppen)­

prax['n im Verg leich zu Ausbildungsstiitt['n in Knlllkenansial ten nur 30 anste l le 

von 1 5  Wochenstu nden umfassen muss. 

77/SN-86/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 15 von 28

www.parlament.gv.at



GZ 300.4 79/010·2B  1/14 

4. Zu den finanziellen Auswirkungen 

Seile 1 1  / 1 2  

I m  Entwurf findet sich keine Darstel lung dü fi nanziellen Auswirkungen. I m  Vorblatt 
werden solche überhaupt vernein t .  Dies ist aus Sicht des RH nicht nachvollziehbar, 
weil mehrere Regelungen des Entwurfes bei ihrer Umsetzung finanziclk Ausw irkungen 
erwarten lassen , bspw.: 

• Leh l-prax is : 

Der Entwurf enthiilt  keine Angaben über die m i t  der i n  Zukunft v("fpnichtend im 
niedergelassenen B('reil-h zu absolvierenden Lehrpraxis verbundencn Kosten u nd dl'ren 

Finanzierung. 

Wie e in  Pilotprojekt i n  Vorarlberg, auf das die erläuternden Bemerkungen auch in 
andcH:m Zusammenhang verweisen, gezeigt hat ,  sind finanzielle Auswirkung('n zu 
erwarten. Al lein in Vo r;ulbl'rg betrugen - laut Medienberichten - dil' kalkul ierten 
Kosten für  die L('hrpraxis rd. 270.000 EUR. Sie wurden zwischen Land (rd. 37 0/0, 

1 00.000 EUR). Bund (rd. 30 "/0, 80,000 EllR] und der VorarlblTg("f Gehietskrankenkassl' 
(rd. 1 6,5 0/0, 4 5.000 EUR] sowie al l('n \ .('hrprax isin habern zusamm('n (rd. 1 6, 5 0/", 
4 5.000 EllR] aufgeteilt. 

Wie  die bundesweite finanzierung der Lehrpraxen aussehen und ob dieses Modell 
nunmehr österreichweit angewendet wrnkn sol l ,  ist dem vorlirgenden Entwurf nicht 

zu ent nehmcn. 

• Anerkennungsverfahr('n :  

Di(' novellierten Regelungen über die Aushi ldungsstättl'n machen Anerkennungs­
verfahren n unmehr für a l le  Abteilungen und sonstige Qrgan isa t ionri nlH'iten crfor­

derlil-h, a n  dl'nen Ärzte ausgebildet werden. Da auch die Regeln fü r  die Anerh'nnung 

als Lehr(gruppcn]praxis geändert werden sollen, werden auch hier neue Anerken­
IllJllgsverfahrl'n not wl' ndig se in . 

I nsbesondere vor dem Hintergrund, dass laut den l'fläuternden Ikml'J"ku n g('n die 
Verfahren im Zeitraum von I .  Jänner bis I .  Juli  20 1 5  abgl'schlossl'n sein sollen k in 
Übl'fganf.(srech t  soll erst in der Verordnunf.( des BMG f.(cregelt  werden). ist ilUS Sicht 

(ks RH - wie bereits angesprochen - ein IIcnllellswerter Verfa h rellsaufwaJILI bei der 

dafür zust ändigen Ärzll'kammcr zu erwarte n ;  dafür feh l t  jedoch eine 

folgekost('nabsehätzung i n  den Erläuterungen. 

77/SN-86/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)16 von 28

www.parlament.gv.at



GZ 300.479/010-2B1/14 Seite 12  / 1 2  

• Elektronisches Mcldesystem: 

Dcr RH weist darauf hin,  dass d ie Einführung l'im's hundl'sweit zug�nglil'ht'n elektro­
nischen Meldesystems durch die Ärzlcbmmer jt'dcnfalls mit finanziclkn Auswir­
kungen verbunden sein wird, uhnc dass diese in  den ErI�uterungl'n nAher d�rgestellt 
werden. 

Aus den angeführtl'n Gründen entsprechen die Erläuterungen zu den finanziellen 
Auswirkungen nicht den A n forderungen des § 17 BHG 20 1 J und der hiezu ergangenen 
WFA-Finanzielle-Auswirkungen-V erord nung, HG BI. 11 Nr. 490/20 1 2. 

Von dirsl'f Stellungnahme wird je eine Ausfert igung dem Präsidium des Nat iunalrates 
und dem Bundesminislerium für Finanzen übermi t tel t .  

Mit  freundlichen G rüßen 

Der Pr�sidl'nt:  
Dr . .Iusl'f Muser 

f �d.R.d .A. :  
, , ,1/ 1 0,) 
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Bundesministerium für 
Gesundheit und Frauen 
Radetzkystraße 2 

1031 Wien 

Entwurf einer Novelle zum Ärztegesetz 1998 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

R 
-

H 
Der 
Rec h n u ngshof 

Unabhängig. Objektiv. Wirksam. 

Dampf� ct'llTfstr .... JE. ) 
A·1031 WIen 

Post1ach 240 

Tel 11 7 11 0 
FclX + (l� r.1 CJ'I LI) 

Wce@- I h 1\ ngshnf.gv It 

Wien. 8. September 2016 

GZ 300.479/011-281/16 

der Rechnungshof (RH) dankt für den mit Ihrem Schreiben, im RH eingelangt am 1 1 .  August 2016, 
GZ: BMGF-9 2 1 0 1/0014-1I/ A/3/2016, übermittelten Entwurf einer Novelle zum Ärztegesetz 1998 
und nimmt hiezu im Rahmen des Begutachtungsverfahrens aus der Sicht der Rechnungs- und Geba­
rungskontrolle wie folgt Stellung: 

1. Allgemeines 

Aufgrund der gegenständlichen Begutachtung wird auf die diesem Schreiben beigelegte umfassende 
Stellungnahme des RH zur Novelle des Ärztegesetzes 1998 im Jahr 2014 (GZ 300.479/01 0-2B1/14 
vom 25. August 2014) und die damit in Zusammenhang stehende Stellungnahme des RH zur Ärztin­
nen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 (GZ 300.951/008-2B1/15 vom 2 1 .  April 2015) hingewiesen. 
Auf beide Stellungnahmen wurde auch im Bericht des RH "Ärzteausbildung" (Reihe Bund 201 5/9) 
Bezug genommen. 

Der RH nimmt den vorliegenden Begutachtungsentwurf auch zum Anlass, um auf die bislang nicht 
umgesetzten Anregungen des RH hinzuweisen und regt an, diese zu berücksichtigen, um eine bun­
desweit einheitliche und qualitätsgesicherte Ärzte-Ausbildung sicherstellen zu können. 

Nicht berücksichtigt wurde letztlich eine Reihe von Empfehlungen bzw. Anmerkungen des RH, 
wodurch ausreichende rechtliche Festlegungen bzw. Definitionen bspw. zu nachfolgenden Punkten 
nach wie vor fehlen: 

(1) Qualitätssicherungsvorgaben auch für die Basisausbildung: 

Solche wären erforderlich, weil eine gute, umfassende und qualitätsgesicherte Basisausbildung auch 
insofern von besonderer Bedeutung ist, als diese neun Monate die Grundlage für die Entscheidung für 
den weiteren Berufsweg (Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt) bilden (siehe auch TZ 8 des oben 
zitierten RH-Berichts "Ärzteausbildung"). 

DVR. 0064025 
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(2) Regelungen betreffend die Finanzierung der verpflichtenden Lehrpraxis: 

Solche Regelungen wären zweckmäßig, weil diese Lehrpraxis einen wesentlichen Bestandteil der 
neuen Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin darstellt; laut Medienberichten vom März 2016  ist 
die Finanzierung der Lehrpraxis bislang noch nicht sichergestellt (die Ausbildungsreform ist bereits 
am 1. Jänner bzw. am 1 .  Juli 2015  in Kraft getreten). 

(3) Definition der ausbildungsrelevanten Aufgaben, Zuständigkeiten bzw. Verantwortlich­

keiten des Ärztlichen Leiters und des Ausbildungsverantwortlichen: 

Entsprechende Festlegungen wären aus Sicht des RH erforderlich, weil beiden eine wesentliche 
Funktion im Rahmen der Ärzteausbildung zukommt und die Gebarungsüberprüfung des RH ergab, 
dass die gesetzlich vorgesehene Ausbildungsverantwortung in unterschiedlichem Ausmaß, jedoch in 
keiner Krankenanstalt ausreichend wahrgenommen wurde (siehe auch TZ 19 und TZ 23 des RH­
Berichts "Ärzteausbildung") .  

(4) Definition des Ausbildungskonzepts: 

Weil das Ausbildungskonzept ein zentrales Instrument für die Qualitätssicherung in der Ärzteausbil­
dung darstellt sowie die Gebarungsüberprüfung des RH große Unterschiede in der Interpretation 
dieses Begriffs und in der Qualität der Ausbildungskonzepte feststellte, wäre eine klare Definition 
erforderlich (siehe auch TZ 2 6  des oben genannten RH-Berichts "Ärzteausbildung"). 

(5) genauere Definition des Ausbildungsplans: 

Weil aufgrund der derzeit bestehenden rechtlichen Definition nach wie vor unklar ist, ob auch die für 
die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin nunmehr verpflichtend vorgesehene Lehrpraxis vom 
Ausbildungsplan umfasst sein muss, sollten entsprechende Ergänzungen bzw. Klarstellungen erfol­
gen. 

(6) Rotationskonzept als Anerkennungsvoraussetzung für eine Ausbildungsstätte: 

Dies wäre zweckmäßig, um einen reibungslosen Ablauf der gesamten Ausbildung auch vor dem Hin­
tergrund sicherzustellen, dass es im Rahmen der seit 2015 neugestalteten Ärzteausbildung vermehrt 
zu Teilanerkennungen von Ausbildungsstätten kommen kann (siehe auch TZ 27 des RH-Berichts 
"Ärzteausbildung"). 

(7) umfassende Evaluierung der gesamten Neugestaltung der Ärzteausbildung: 

Eine solche erscheint angesichts der umfassenden Reform der Ärzteausbildung im Jahr 2014 jeden­
falls erforderlich, um die Auswirkungen bzw. die Zielerreichung der neuen Ärzteausbildung beurtei­
len, Verbesserungspotenzial identifizieren und geeignete Maßnahmen setzen zu können (siehe auch 
TZ 3 des RH-Berichts "Ärzteausbildung"). 

Darüber hinaus verweist der RH in Bezug auf § 196 des Ärztegesetzes 1998 auf seine Empfehlung im 
Bericht "Ärzteausbildung", wonach betreffend die Anzahl an Ausbildungsstellen für Ärzte für Allge­
meinmedizin im Interesse der nachhaltigen Versorgungssicherheit, raschestmöglich konkrete Vorga­
ben erlassen werden sollten und auf die Entwicklung geeigneter Kennzahlen hinzuwirken wäre 
(TZ 9). 
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Die geplante KlarsteIlung hinsichtlich des Rechts der Aufsichtsbehörde zur Teilnahme an Sitzungen 
der Vollversammlung und des Vorstands einschließlich des Rechts, über Sitzungstermine und Tages­
ordnungen informiert zu werden, wird vor dem Hintergrund vorangegangener Gebarungsüberprü­
fungen auf Ebene der Landesärztekammern Wien (nicht veröffentlicht), Kärnten (Ärztekammer 
Kärnten, Kammer 2014/1) und Salzburg (Ärztekammer Salzburg, Kammer 201 5/2) vom RH schließ­
lich positiv bewertet. Dabei hatte sich nämlich gezeigt, dass die Wahrnehmung der Aufsicht durch die 
jeweilige Landesregierung unterschiedlich erfolgte und deren Teilnahme an Sitzungsterminen nur 
zum Teil gelebte Praxis war. 

2 .  Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs 

Zu §§ 9 Abs. 6 und 1 0  Abs. 8 

Die beiden Bestimmungen regeln, unter welchen Voraussetzungen die Anerkennung einer Ausbil­
dungsstätte zurückzunehmen oder einzuschränken ist (z.B. wenn die Anerkennungsvoraussetzungen 
wegfallen, bei Veränderungen im Versorgungsauftrag oder der Leistungsstatistik etc.). § 1 1  
Abs. 6 Ärztegesetz 1998 sieht dazu eine Mitteilungsp!licht des Krankenanstaltenträgers vor. 

Nunmehr ist im vorliegenden Entwurf in den §§ 9 Abs. 6 und 10 Abs. 8 ergänzend vorgesehen, dass 
der Träger der Ausbildungsstätte im Falle einer Umstrukturierung einer Ausbildungsstätte dies der 
Österreichischen Ärztekammer unverzüglich schriftlich bekanntzugeben hat. 

Der RH weist darauf hin, dass an die Nichteinhaltung dieser Mitteilungsp!lichten keine Sanktionen 
gebunden sind. Angesichts der Bedeutung der andauernden Erfüllung der Ausbildungsvoraussetzun­
gen durch die Ausbildungsstätte für die Sicherstellung der Ausbildungsqualität hält der RH die Auf­
nahme entsprechender Sanktionen bei Verletzung der Mitteilungsp!lichten für überlegenswert. 

Zu § 1 5  Abs. 1 

Der vorliegende Entwurf sieht vor, dass Personen auf Verlangen der Österreichischen Ärztekammer 
das Diplom zur Einziehung unverzüglich zu übermitteln haben, sofern hervorkommt, dass eine für 
die Ausstellung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat oder die Aus­
stellung erschlichen wurde. 

Mangels entsprechender Erläuterungen ist aus Sicht des RH nicht ausreichend klargestellt, warum 
die Übermittlung des Diploms zwingend ein Verlan en der Österrei hisehen Ärztekammer voraus­
setzt. Gleiches gilt im Übrigen auch für den geltenden § 1 5  Abs. 5 Ärztegesetz 1 998 (Rückübermitt­
lung im Fall der Untersagung der Berufsausübung und des Erlösehens der Berufsberechtigung), auf 
den die Erläuterungen ebenfalls Bezug nehmen. 

Der RH regt daher ergänzende Erläuterungen bzw. ein Überdenken der Formulierung in den beiden 
Bestimmungen an. 

Im Unterschied zum geltenden § 1 5  Abs. 5 Ärztegesetz 1998 sieht der vorliegende Entwurf für § 1 5  
Abs. 1 keine Strafbestimmung für den Fall des Zuwiderhandelns vor; eine entsprechende Novellie­
rung des § 199 (Strafbestimmungen) enthält der vorliegende Entwurf nicht. 

Der RH regt daher ebenfalls ergänzende Erläuterungen bzw. eine entsprechende Ergänzung der 
Strafbestimmungen an. 
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Zu § 2 7  Abs. 1 

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen - aus Gründen des Patientenschutzes - weitere personenbe­
zogene Daten über Ärzte öffentlich sein; dies betrifft u.a. die "vorläufige Untersagung der Berufsaus­
übung". Mangels entsprechender Erläuterungen ist - vor dem Hintergrund des intendierten Patien­
tenschutzes - nicht klar, warum die Ärzteliste nicht auch hinsichtlich der zeitlich beschränkten Un­
tersagung der Berufsausübung öffentlich sein soll bzw. kann. 

Zu § 1 1 7  d Abs. 5 

§ 1 1 7d regelt den Umgang und die Weitergabe von Daten durch die Österreichische Ärztekammer. 
Der geplante neue Abs. 5 sieht u.a. vor, dass die Österreichische Ärztekammer und die Ärztekammern 
in den Bundesländern nicht für Nachteile haften, die bei der Erfüllung ihrer Auskunftspflichten auf­
grund von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten entste­
hen. 

In diesem Zusammenhang wird vom RH eine entsprechende KlarsteIlung, wie diese Bestimmung zu 
verstehen bzw. vor welchem Hintergrund sie erforderlich ist, angeregt. 

3. Redakt ionelle Bemerkung zu § 1 17d Ärztegesetz 1998 

Aus Sicht des RH ist davon auszugehen, dass der Verweis in § 1 1 7d Abs. 2 auf "Abs. 1" (und nicht auf 
Abs. 2) sowie der Verweis in § 1 1 7d Abs. 3 auf "Abs. 2" (und nicht auf Abs. 3) lauten müsste. 

Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates und dem 
Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Präsidentin: 
Dr. Margit Kraker 

2 Beilagen 
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Bundesmi n isterium lür Gesundheit 
Radetzkystraße 2 
1 03 1  Wien 

ÄAO-20 1 5  

Sehr geehrte Damen und l Ierren, 

der Rechnungshof (R I I )  dankt für den mi t  Schreiben 

R 
-

H 
r l' 

1 1  I t t (J 

Unabhängig. Objektiv. Wirksam . 

Wien, 2 1 .  April 20 I !J  

liZ 300.9', I/OOU- 7. II I / I '> 

GZ: ßMG-92 I 07/0004-I I /A/3/20 I 5 üherm i l lel ten Entwurf einer Verordnung üher die 
Aushi ldung zur Ärzt in  für Al lgemein medizin/zum Arzt für Aligemei nn1l'!l iz in und zur 
I'achärzt in/zum Facharzt (Ärzt innen-/Ärzte-Ausbi ldungsordnung 20 1 5  - ÄAO 20 1 5) 
und n i m mt h iezu im Rahmen des Begut<leh tungsverfahrens aus der Sicht der 
Rechnungs- und Geharungskontrollc wie folgt Ste l lung:  

1 .  Inhaltliche Bemerkungen 

1 . 1  Allgemeines zum vorliegenden Entwurf 

Mi t  dem in Rede stehenden Entwurf soll das Ziel verfolgt werden, d ie Ärzt inncn-/ 
Ärzte-Ausbildungsordnung (ÄAO) an  den ak tuel len Stand der Wissensch<lrt 
anzupassen und im S inne eincr qual i l iilsgesicherlell Ausbildung zu reformieren. 

Die gesetzl iche G rundlage der ÄAO, das Ärztegesetz t 998 (ÄrzleG 1 998), sol l te  20 1 4  
im Rahmen einer umfassenden Novel le (ßGßI .  I N I'. 82/20 1 4) ebenfal ls  im S in lll' einer 
modernen und qual i liitsgesicherten Ausbi ldung auf dem letzten Stand dn mediz in i­
schen Wissenseha l't reformiert werden. Zu dieser Novelle hat der RI I  mi t  (h(' i l iq�endcl1l) 
Schreiben vom 25 .  August 20 1 4, GZ 300.479/0 1 0-213 1 / 1 4 , auslührlich Stel lung 
genommen. 

Darin  hat der RH zwar dir Ziele dl'r ncuen Ärzteausbi ldung grundsii tzl ieh begrüßt ,  
jedoch unter anderelll auf die feh lenden Ang,llll'll hzw. Erläuteru ngen von konkret�n 
(Entscheidungs- )Grundl<lgrn l'ür die umfassende Neugesta l tung dt'r Ärzteaushildullf.( 
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auch vor dem l I intergrund der Etablierung eines Primary Health Care Modells 
hingewiesen. 

Seite 2 / 7 

Weiters hat der RH angemerkt, dass die zahlreichen m i t  dieser Neugestaltung ver­
bundelll'n Her�usfurd('rung('n (etwa die Vielzahl an erforderl ichen AIll�rkcnnungsver­
fahren durch d ie ÖSlerrcichische Ärztekammer (ÖÄK) innerhalb sehr kurzer Ze it, der 
hohe Zeitdruck für die Ausbildungsstätlen, möglicherweise entstehende Engpässe an 
Ausbildungsplhtzen etc.) nicht bzw. nicht ausrrichend t hematisiert werden. 

Die Anregungen des R H  w u rden i n  der letztlich bes('hlossenen ÄrzteG 1 998-Novl'lk 
bzw. im vorliegenden Entwurf nur teilweise berücksich t igt (dazu unten Punkte 1 . 2 ff.). 

Der RH hält daher grundsätzlich fest ,  dass die nicht berücksichtigten Anregungen des 
RH writerhin �ufrc('ht bleiben. 

Der RH weist weiters darauf hin ,  dass sich die mit ß G B L  I Nr. 82/20 1 4  kundgcmachte 
Novelle des ÄrzteG 1 99B von dem Entwurf, den der RH begutachtete, t eilweise u nter­
scheidet. 

Beispielsweise war im Entwurf zur ÄrzteG 1 99B-Novelle die Möglichkeit abgeschafft 
worden, einen Teil der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin an Ausbildungs­
stä tt en durch d ie Begle i tung von Konsil iarärlten ZU absolvil'Tcn. Diese Möglichkeit 

wurde letztlich doch bribrha lten , al lerdings unter E infülmll1g von Qua l i t�tssiche­

rungsmaßnahmen und beschränkt auf einzelne Fachbl'Triche. Letztere legt, den 
Vorgaben im ÄrztrG 1 99B entsprechend, der nun vorliegende Entwurf für ein e ÄAO 
fest. 

1.2 Zur Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 

A nlage 1 der MO 20 1 5  legt die einzelnen Fachgd>iete, in denen die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin erfolgen wird, fest. Diesc Konkretisierung wurde vom RH in  
seiner Stellungnahme zur  ÄrzteG 1 998-Novelle angcrq,(t und wird daher begrüßt .  

\)er RH bemerkt hinsichtl ich des nun vorliegenden Entwurfs weiters positiv, dass die 
Not wend igke it einer Verläng('rung der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin von 
mindestens 36 auf langfristig mindestens 48 Monate aufgrund der Ausbi ldungsi nhalte 
( inshesollch're zlJsiitzl irher Farhherpiehe) na('hv() l I ziehb� rer geworden ist .  i\bzllw�rten 

bleiben jedoch dir Ergebnisse der - im Vorblatt zum vorliegenden Entwurf - für 2020 

a ngekündigten Evaluierung. Als löv,t1uicrungsnH'thode ist unter andl'rcm vorgesehen, 

d ie Auswirkungen der neuen Ausbildung an der Vt'ränderung der An7.'lhl der in  

al lgemcinärzt l i,'her Ausbildung befindlichen Ärzte 7.U messen. 
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I n  diesem Zus�mmenhang weist der RH darauf hin, dass er bereits i n  seiner Stellung­
nahml' zur ÄrzteG 1 998-Novelle - vor dem Hintergrund der umfassl'nden Neuge­
staltung der Ärzteausbildung - die darin vorgesehenen Evaluierungen (neben dem 
oben erwähnten Indikator et waige Änderungen in der Anzahl der Ausbildungsein­
riehtungl'n bzw. konkreten Ausbildungsstellen sowie Ev�luienmg der Ll'hrpr�x is) als 
nicht ausreirhl'nd erarhtet hat, um die Erreichung der gesetzten Zide feststellen zu 
können.  D� eine umfassende Evaluierung auch im vorliegenden Entwurf nicht 
vorgesehen ist, hält der RH seine in der Stellungnahme zur ÄrzteG 1 998-Novel ll' 
geäußerten Bedenken aufrcrht. 

1.3 Zum Ausbildungsplan ( §  2 1  des Entwurfs) 

Der R H  hatte i n  seiner Stel lungnahme zur Novelle des ÄrLteG 1 998 darauf h i ngl'­
wiesen, dass die  i m  Rahmen dt'r f('formirr1cn Aushildung wesent l ichen Inst rumrnte 
Ausbildungskonzept, Aushildungsplan und Aushildungsbül'her  nicht gcnauer deliniert 
bzw. vuneinander abgegrenzt wurden. 

Weiters hat es dn R I I  in seiner Stellungnahme zur ÄrzteG 1 998-Novdle für zweck­
mäßig l'rachtet, die Aufgaben und Veranrwortlichkeiten des Ärztlkhen Leiters im 
Zusammenhang mit  der Ärzteausbildung sowie jene dl's Aushildungsv('rantwortlichen 
klar festzultgcn bzw. näher zu ddinkrt'n.  

Der RH merkt kritisch an, dass sich entsprechende Definitioncn wl'dn in  der be­
schlossl'nen ÄrzteG 1 99B-Novelle noch i m  vorliegenden Verordnungscntwurf findl'n. 

A llerdings enthält  der vorliegende Entwurf eine KlarsteI lung hezüglich des Aus­
bildungsJl I�ns und der Frage, ob ein solcher von Ausbildungsstättl'n, die nur �inl' Teil­
a nerkennung besitzen, die gesamtl' Ausbildungszeit u m fassen muss. § 2 1  ÄAO stellt 
n u nmehr klar, dass aUl'h dil' Kooperationen auszuweisl'n sind, die jem' Rotationen an 
a ndere Ausbildungsstätten oder Lehrpraxen ermöglichen, die für eine Absolvierung der 
gesamten Ausbildung notwl'ndig sind. Dil'se KlarsteIlung hewertet der RH positiv. 

O ffen bleiht jl'doch weitnhin die Frage nach der Einbezil'hung dn Lehrpraxis i m  
Rahmen d e r  Aushildung z u m  Arzt für Allgemeinmcdizin in  elcn Ausbilelungsplan; diese 
Lehrpraxis ist nunmehr verpflichtend und daher auch zwingend Tril der Ausbildungs­
zl'it. J)cr R H  regt rl�her �l Irh di" KIMstdlung der frage mich Mr Ei nlwzieh u n g  der 
Ll'hrpra xis im Rahmen der Ausbi ldung zum Arzt für Allgemeinmedizin in den Aus­
bi ldungsplan <1 n .  
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Der RH hält kritisch fest, dass weiterhin wesentliche Definitionen bzw, Festlegungen 

fehlen und solche im Sinne eincr qual itätsgcsichenen Ärzteausbi ldung zweckmäßig 

wären. 

1 .4 Zur Basisausbildung ( §  6 des Entwurfs) 

Zur Ausgestaltung der neunmon<ltigen Basisausbildung finden sich im vorliegenden 

Verordnungsentwurf nur die wicht igsten Eckpunkte (§ 6 ÄAo 20 1 5), 

Der RH h�t es in seiner Stellungnahme zur ÄrztcG 1998-Novelle rür jrdl'nfalls er­
forderlich erarhtl'!, auch hinsichtlich der Basisausbildung hinreichende Vorgaben zur 

Sirhcrstellung der zu errl'irht'nden Ausbildungsqualität vorzusehen, Er weist darauf 

hin, dass sich entsprechende Vorgäben weder in der beschlossenen ÄrzteG 1 998-

Novelle noch im vorliegenden Verordnungsentwurf finden, weshalb er seine bereits in 

seiner Stl'ilungnahme zur ÄrlteG I 998-Novelle geäußerte Kritik wl'itcrhin aufrecht 

hält. 

1.5 Zu den Bewilligungskriterien für L ehrambulatorien 

( §  1 2  des Entwurfs) 

Der RH hatte in scinl'r Stellungnahme zur Novl'il(' des ÄrzteG 1 99B kritisiert, dass v o n  

Lehrambulatorien im Rahmen der Anerkennung kein schriftliches Ausbildungskonzept 

verlangt wurde, 

Dn RI I hä lt  positiv fest, dass rler vorl iegende Verordnungsentwurf diese I .ück(' schl iellt 
und das Vorliegen eines schrifllieh('n Aushildungskonzepts bei den Ilewilligungs­

kriterien für Lehrambulatorien inkludiel1, 

1 . 6  Zum Ausmaß der wöchentlichen Ausbildungszeit 

Der RH hattc in seiner Stellungnahme zur Novelle des ÄrzteG 1 998 darauf hinge­

wiesen, dass die Erläuterungen keine [rklärung enthielten, aus wl'lchen Gründen dit' 
Ausbildung in den Lehrpraxen bzw, Lehrgruppenpraxen 30 Wochenstunden, in Aus­

bildungsstätten (Krankenanstalten) bzw, I.l'ilfambulatoricn �hcr 35 Wochenstunden 

umfasscn soll. 

D�r RH merkt vor d iesem H intergrund kritisch an, dass auch die ErWull'fungen lUIll 

vorliegcnden Entwurf diese Differenzierung beibehalten (siehe dic Erläuterungen zu 

§ 7 des Entwurfs), aber erneut keine Begründung für diese Dith'renzicrung anführen, 
weshalh die Gründe für die unterschicdlielll'n Rq>;elungen niellt nachvollzogen werden 

können, 

77/SN-86/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 25 von 28

www.parlament.gv.at



GZ 300.951/008·2B1/1 5 

1. 7 Zu den Regelungen des Erfolgsnachweises über die 

praktische Ausbildung (§§ 19 ff. des Entwurfs) 

Seite 5 / 7 

I m  5. Abschnit t  der ÄAO 20 1 5  (�§ 1 9  Ff. ÄAO 20 1 51, der die Regelungen bt·t reffend 
den Erfolgsnachwcis über die pr�ktisrh(' Ausbildung enthält, finden die in � 2 6  Abs. J 

ÄrzteG 1 99B genannten Ausbildungsbüt'her keine Erwähnung. 

Ausbildungsbücher sollen gemäß § 26 Abs. 3 ÄrlteG 1 998 intrgratiw Bestandteile der 
von der ÖÄK per Verordnung zu erlassenden Rasterzeugnisse sein. Dementsprechend 
sollte die vcrpniehtrndr Führung von Ausbildungsbüchern in der ÄAO 20 1 5  ausdrück­
I ich festgelegt werden. 

Im Zusammenhang mit der gt'pl,mtell J{egclung des § 22 ÄAo 20 1 5  zum Evaluierungs­

gespräch merkt der J{H kritisch an, dass sowohl im Text der Bestim mung als auch in 
den Erläuterungen keine klare Defin i t ion des Ziels l'inl'S solchen Gesprächs enthalten 
ist, um dieses bspw. von einem regulären Mitarbeitergespräch abzugrenzen. 

Es wäre daher das Ziel des EV<lluinungsgesprächs zu definiert·lI. 

2 .  Zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

Gemäß § J 7 Abs. 2 BHG 20 1 3  ist jedem Entwu rf für dn Regelungsvorhaben und jedem 
sonstigen Vorhaben, von dem M itglied der B u ndesregierung oder dem haushalts­
leitenden Org,lIl, in dessen Wirkungsbef('ich der Entwurf ausgearbeitet oder das 
V ()rh�hen geplant wurd(', eine der W r: A - r: in�nzid l e-Auswirkl lngrn-V('rordnung (Wl'A­
I'inJ\ V, BGBI.  11 Nr. 490/20 1 2  i .d.g.r.) entsprechende Darstel lung !Ier finanzidlen Aus­

w i rkungen i m  Rahmen der wirkungsori('ntit'rten Folgenabschätzung anzuschließen. Da 
finanzielle Auswirkungen jedenfalls wesentlich i.S.d. § 1 7  Abs. 2 BHG 20 1 3  sind, hat 
aus dieser insbesondere hervorlugehen, wie hoch die finanzidlcn Auswirkungen auf 
den Vermögens-, finanzierungs- und Ergebnishaushalt i m  laufenden finanzjahr und 
m indestens in den nächsten vier Finanzjahren zu beziffern sein werden und wie diese 
finanzidkn Auswirkungen zu bedecken sind. 

G emäß § 3 Abs. 2 der WfA-l'inAV sind bei den Angaben zu r  Abschätzung der 
finanziellen Auswirkungen die G rundsätze der Relevanz, der inhal t l ichen Konsistenz, 
der Verständlichkeit, der Nacbvollziehbarkeit, d('r Vrrgl"i('hharkrit und ocr Ühnprü r­
barkeit zu beachten. 

Ergeben sich in einern Entwurf l'ür eine Rechtsvorschrift fi nanzielle Auswirkungen l'ür 
eine am finanzausgleich beteil igte andere Gebietskörpcrschaft oder die Sozialversiche­
rungsträgcr, so sind diese darzustcl lclI .  
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Zufolgr der dem Entwurf zugrunde liegenden Erläu terungen sind die Krankenan­
staltenträger durch die Ä n derung der fachärztlichen Ausbildung "ill keincr Form 

belastet, dn die A IHiJildungsdauCf sich jedenjil lis lJ(�rkürzt lind da mit kostenspa rell!l 
auswirkt. Eine konkrete Qua n t ijizicrbarkeit ist a uf Grund der l/ll tersch iedlichsren 

GegebClllleitell in dCII Krankenans/alten nicht möglich." 

Wie die Erläuterungen selbst ausführen, waren die Krankenanstalten- und Aus­
bildungsl räger seit 20 1 1  i n den Reformprozess der Ärzteausbildung eingebu nden . 

Vor diesem H intergrund ist es nichl nachvol lzil'hba r, warum einerseits ,,(e)in(' konkrete 
Qua ntifizierbn,.keit ( . . .  ) a uf Grund !Ie,. IIl1tl'fschi('cllichste/l Gegebenheite/l in deli 
Kran.kcllallstnllen /lichi möglich" sein soll, andererseits aber davon ausgega ngen wird, 
dass ,,(d)ie Kranke/la1/s/altc/ltrüge,. durcli die Äm}enlll!/ !In Ausbilcll/llq ( ... ) in keille,. 

1'0 /111 belastet" (sind). 

Die Begründung fü r letztere Aussage, dass sich die Vl'rkürzung der Ausbildungsdauer 
kostensp� rl'nd auswirke, ist für den RH nur bl'dingt nachvollzil'hbar. Inwiefern i n  

ßezug auf die konkreten finanziellen Auswirkungen für die Länd\'r und andere 

K rankenanstaltenträger eine kürzere Ausbildung zum facharzt Kosl en einspart, bkibt 
fraglich. Denn Ärzte könnten dann mitunter früher in ein höht'n's Gehaltsschema 
a ufste igen, was für dl'n Träger anstelle einer Kostenersparnis sogar einen Mehraul� 

wand bedeuten würdt'. 

I nsgesaml betrachtet sind die genannten Ausführungt'n Sdlf vage und enthalten auch 
keille k" nk n'teren AngabeIl (Lumillucsl Sdl�l7.wl'l"lc). 

l I insichtlieh dn Ausbildung in Lehrpraxen gehen die Erlä utl'rungen von fi n anzil'lkn 
Auswirkungen l'fst ab 20 1 8  aus. Der Aushi ldungst l'il in Ll'hr]J ra x en werde im Rahmen 
der Ausbi ldung neu von dt'n l'rsten Ärzten erst ab Ju l i  20 1 8  absolviert wlTdcn, Ab dl'm 
zweiten Halbjahr 20 1 8  werde mit einem Mehraufwand lür die SozialVl'rsil'herung 
gerechnet. Abschätzungen über diesen Mehraufwand könnten nicht getroffen werden. 

Der RH weist k ritisch darauf hin, dass trotz der seit mehreren Jahren laufenden Arbei­
ten z u r  neuen Ärzleausbildung dil' fin<inzil'rung der in Zukunft auch verpllichtend in 
l .ehrpraxen zu <ihsolv ieren dcn allgemeinärLtlichen Ausb i ldu ng nach wir vor niehl 
geregelt ist.  

Zwar weiscn (]je Erläuteru n gen darauf hin, dass die ersten Ärzle diesen Ausbildungsteil 
im Rahmen ein ncucn Ausbildung l'I"st Hh .J u l i  20 1 8  absolviere n wt'nlcn. Es fehlen 

jedoch konkrl'te Angaben, wie bis dahin eim' Fina nzinung skhcrgestellt  werden soll. 
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Letztlich wäre auch ei l l�  Schätzung der Höhe des von den Trägern der Sozial versich�­
rung a u fzubringenden M e h ra u fwands gcm. § 2 Z 3 WFA-FinAV erforderlich. 

Aus den angeführten G ründen entsprechen die Erläuterungen zu den finanziellen 
Auswirkungen nicht  den A n  forderungen des § 1 7  BHG 20 1 3  lind der hiezu ergangenen 
WFA-FinAV. 

Eine Ausfert igung der vorliegenden Stel l u ngnahme wird auch der Österrcichischen 
Ärzteka mmer übermit te l r .  

Mi t  freundl ichen Grüßen 

Fü r den Priisidenten:  
i .A.  Sek tionschefin Mag.  HeiM<! Berger 
Leiterin der Sektion 1 

FlR .d .A.: 
I 

I\. � I h l >  '-'- \. 

I Bei/aye 
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